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Arbeitsunfähigkeit sind weder die
Unfallversicherungsträger noch die
Gerichte an ärztliche
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
gebunden; diesen kommt lediglich die
Bedeutung einer ärztlich-gutachtlichen
Stellungnahme zu.

Normenkette SGB 7 § 45

1. Instanz

Aktenzeichen S 13 U 2979/17
Datum 27.07.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 U 3002/20
Datum 24.03.2022

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung des KlÃ¤gers werden das Urteil des Sozialgerichts
Heilbronn vom 27.07.2020 (S 13 U 2979/17) und der Bescheid der Beklagten
vom 30.05.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
22.08.2017 abgeÃ¤ndert.

Die Beklagte wird verurteilt, unter teilweiser RÃ¼cknahme des Bescheids
vom 29.01.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
14.05.2013 das Ereignis vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall anzuerkennen
und dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2013 bis einschlieÃ�lich
08.01.2013 Verletztengeld in gesetzlicher HÃ¶he zu gewÃ¤hren.

Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.
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Die Beklagte hat die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers im ersten
Rechtszug zu einem FÃ¼nftel und im zweiten Rechtszug zu einem Viertel
zu erstatten. 

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt im Wege des sog. Zugunstenverfahrens die Anerkennung des
Ereignisses vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall sowie die GewÃ¤hrung von
Verletztengeld.

Der 1958 geborene KlÃ¤ger Ã¼bte eine TÃ¤tigkeit als selbststÃ¤ndiger
Handelsvertreter aus, vertrieb in dieser Eigenschaft Luftbildaufnahmen und
besuchte dabei â�� im Sinne einer â��Kaltakquiseâ�� â�� tÃ¤glich ca. 30 bis 40
potenzielle Kunden, die er mit dem Pkw aufsuchte. Bei entsprechendem Interesse
der Kunden holte er aus seinem Pkw einen â�� seinen eigenen Angaben nach â��
mindestens 20Â kg wiegenden Musterkoffer in dem sich verschiedene Bilder (ca.
zehn StÃ¼ck) in unterschiedlichen GrÃ¶Ã�en (grÃ¶Ã�tes Bild ca. 50 x 70 cm) sowie
seine Auftragsmappe befanden. Zudem vermittelte er Solar-/Photovoltaikanlagen
sowie Dach-/Fassadensanierungen und musste in diesem Zusammenhang â��
ebenfalls seinen eigenen Angaben nach â�� gelegentlich auf Leitern steigen, um zu
prÃ¼fen, inwieweit die Dachziegel fÃ¼r eine entsprechende Sanierung geeignet
waren. Ein Betreten des Daches war hierbei nicht erforderlich (s. Bl. 69 VA zum
Unfall vom 22.06.2013). Von 1996 bis zur Beendigung der freiwilligen Versicherung
durch die Beklagte zum 01.07.2013 (Bescheid vom 14.06.2013 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 20.08.2013, welcher nach RÃ¼cknahme der Berufung
im Verfahren L 9 U 2583/17 durch den KlÃ¤ger bestandskrÃ¤ftig wurde, s.
beigezogene LSG-Akte zum Verfahren L 9 U 2583/17) â�� und somit auch zum
Zeitpunkt des vorliegend angeschuldigten Ereignisses â�� war er mit der
HÃ¶chstversicherungssumme freiwillig bei der Beklagten versichert. In diesem
Zeitraum meldete er bei der Beklagten 106 ArbeitsunfÃ¤lle (s. Schriftsatz der
Beklagten vom 25.03.2021 in dem Verfahren L 10 U 360/21) und bezog
Verletztengeld in HÃ¶he von Ã¼ber 390.000 â�¬. Der KlÃ¤ger ist im Ã�brigen bei
der Techniker Krankenkasse mit Anspruch auf Krankengeld krankenversichert (s. Bl.
46 VA).

Am 27.12.2012 suchte der KlÃ¤ger die â�� damals 84-jÃ¤hrige â�� Frau W in der
Kstr.Â  in V auf und bot ihr Luftaufnahmen an. Nach eigenen Angaben in der
Unfallanzeige (Bl. 17 VA) bzw. im entsprechenden Fragebogen (Bl. 39 VA) rutschte
er gegen 14.00 Uhr nach Beendigung des KundengesprÃ¤ches auf dem Weg zu
seinem Auto im nassen Hof von Frau W mit dem rechten Bein weg und verspÃ¼rte
starke Schmerzen im Bereich der rechten Leiste und des rechten (Ober-)Schenkels,
wegen derer er sich anschlieÃ�end bei dem E in N vorstellte. Dieser beschrieb eine
sehr druckschmerzhafte, verhÃ¤rtete Muskulatur der Oberschenkelinnenseite rechts
von der Leiste ausgehend bis zur Oberschenkelmitte (Adduktoren) ohne tastbare
Delle, diagnostizierte eine Adduktorenzerrung rechts (Bl. 18 VA) und bescheinigte
dem KlÃ¤ger ArbeitsunfÃ¤higkeit bis einschlieÃ�lich 07.01.2013 (Bl. 36 VA). Wegen
noch bestehender Schmerzen stellte sich der KlÃ¤ger am 29.12.2012 im C-
Krankenhaus M (E1) vor (Bl. 19 VA). E1 beschrieb klinisch reizlose
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HautverhÃ¤ltnisse und einen Druckschmerz entlang der Adduktoren. Eine
BewegungseinschrÃ¤nkung beschrieb er nicht (Extension/Flexion,
AuÃ�en-/Innenrotation, Ab-/Adduktion gegen Widerstand mÃ¶glich, pDMS intakt).
Die durchgefÃ¼hrte Sonographie des rechten Oberschenkels ergab eine glatte
Muskulatur ohne HÃ¤matom und durch eine RÃ¶ntgenaufnahme des Beckens
konnte eine Fraktur und ein knÃ¶cherner Ausriss ausgeschlossen werden. Es zeigte
sich lediglich eine Koxarthrose Stadium II beidseits. E1 diagnostizierte gleichfalls
eine Adduktorenzerrung und bestÃ¤tigte eine ArbeitsunfÃ¤higkeit bis zum
07.01.2013. Am 29.12.2012 hatte der KlÃ¤ger den Unfall bei der Beklagten
angezeigt.

Am 04.01.2013 stellte er sich erneut bei E vor, der ArbeitsunfÃ¤higkeit auf Grund
einer noch feststellbaren MuskelverhÃ¤rtung bis einschlieÃ�lich 15.01.2013
bescheinigte (Bl. 25 und 37 VA). Am 07.01.2013 stellte sich der KlÃ¤ger wegen
weiterhin bestehender Beschwerden erneut im C-Krankenhaus M vor (Bl. 41 f. VA).
Es wurde noch ein leichter Druckschmerz entlang der Adduktoren rechts
beschrieben und eine fortbestehende ArbeitsunfÃ¤higkeit bis einschlieÃ�lich
15.01.2013 angenommen und davon ausgegangen, dass der KlÃ¤ger ab dem
16.01.2013 wieder vollschichtig arbeitsfÃ¤hig sein werde und dass keine Minderung
der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) in einem rentenberechtigenden AusmaÃ� verbleiben
werde.

Nach entsprechender Aufforderung der Beklagten stellte sich der KlÃ¤ger am
09.01.2013 erneut im C-Krankenhaus M vor (Bl. 42 VA). Die klinische Untersuchung
erbrachte keinen wesentlich pathologischen Befund. Ein am 16.01.2013
durchgefÃ¼hrtes MRT beider Oberschenkel zeigte keinen Hinweis fÃ¼r eine
strukturelle LÃ¤sion im Bereich der Adduktoren rechts (Bl.Â 45 VA). E1
diagnostizierte daraufhin eine stattgehabte â��fraglicheâ�� Adduktorenzerrung mit
Restbeschwerden, hielt weitere BehandlungsmaÃ�nahmen nicht fÃ¼r erforderlich
und bestÃ¤tigte ArbeitsfÃ¤higkeit ab 16.01.2013 (Bl. 50 VA). Nach eigener Angabe
(Bl. 40 VA) nahm der KlÃ¤ger an diesem Tag seine TÃ¤tigkeit wieder auf.

Mit Bescheid vom 29.01.2013 lehnte die Beklagte die Anerkennung des Ereignisses
vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall sowie die GewÃ¤hrung von Verletztengeld ab.
Zum einen lasse sich bereits nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
feststellen, dass der KlÃ¤ger den geklagten Gesundheitsschaden bei der
AusÃ¼bung einer TÃ¤tigkeit erlitten habe, die in einem sachlichen Zusammenhang
mit der versicherten TÃ¤tigkeit gestanden habe, da Frau W (richtig: deren Sohn, s.
Bl. 34 VA) den von ihm geschilderten Geschehensablauf â�� Ausrutschen auf dem
nassen Hof â�� gerade nicht bestÃ¤tigt habe. Sie habe angegeben, dass der
KlÃ¤ger auf der unteren von drei Treppenstufen ausgerutscht und mit dem
GesÃ¤Ã� auf dem oberen Teil der Treppe aufgekommen sei. Ã�berdies sei auch der
geklagte KÃ¶rperschaden kritisch zu bewerten, da dieser weder sonographisch noch
rÃ¶ntgenologisch nachweisbar sei, sondern lediglich subjektive
SchmerzÃ¤uÃ�erungen dokumentiert worden seien. Die Tatbestandsmerkmale
Unfallereignis und Gesundheitserstschaden mÃ¼ssten jedoch im Vollbeweis
gesichert sein. Die Beweislast liege beim KlÃ¤ger. UnabhÃ¤ngig vom Vorliegen
eines Arbeitsunfalls bestÃ¼nden auch keine EntschÃ¤digungsansprÃ¼che.
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Namentlich seien etwaige VerletztengeldansprÃ¼che abzulehnen. Die seitens E
ausgestellten ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen wÃ¼rden nicht akzeptiert, da
nicht glaubhaft sei, dass der KlÃ¤ger wegen der geklagten Adduktorenverletzung
tatsÃ¤chlich arbeitsunfÃ¤hig gewesen sei. Da weder sonographisch noch
rÃ¶ntgenologisch und auch nicht mittels MRT entsprechende VerÃ¤nderungen im
Bereich der Adduktoren hÃ¤tten nachgewiesen werden kÃ¶nnen und er zudem
bereits am 04.01.2013 wieder in der Lage gewesen sei, zur Ausstellung eines
weiteren ArbeitsunfÃ¤higkeitsattests mit dem Pkw eine Strecke von 60 km (einfach)
zurÃ¼ckzulegen und sich dies weitgehend mit der gewÃ¶hnlichen Verrichtung der
tÃ¤glichen, versicherten TÃ¤tigkeit als selbststÃ¤ndiger Handelsvertreter decke, sei
die ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht objektivierbar. Den Widerspruch des KlÃ¤gers, mit
dem er namentlich die GewÃ¤hrung von Verletztengeld fÃ¼r die Zeit vom
27.12.2012 bis zum 16.01.2013 begehrte und (u.a.) geltend machte, seine Tochter
habe ihn 04.01.2013 gefahren (Bl.Â 54 f. VA), wies die Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 14.05.2013 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie ergÃ¤nzend zum Ausgangsbescheid an, dass die
ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen des E nicht zu akzeptieren seien, sondern nur
solche des C-Krankenhauses M bzw. der BG-Uklinik L.

Die hiergegen â�� in der Hauptsache allein â�� auf GewÃ¤hrung von Verletztengeld
fÃ¼r die Zeit vom 27.12.2012 bis einschlieÃ�lich 15.01.2013 gerichtete Klage wies
das Sozialgericht Heilbronn (SG) mit Gerichtsbescheid vom 29.06.2016 (S 13 U
1896/13) ab. Sie sei bereits unzulÃ¤ssig, da die Beklagte keine Entscheidung Ã¼ber
die (Nicht-)GewÃ¤hrung von Verletztengeld getroffen habe. Im anschlieÃ�enden
Berufungsverfahren beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg (L 6 U
3101/16) schlossen die Beteiligten am 26.04.2017 zur Erledigung (u.a.) des
Rechtsstreits L 6 U 3101/16 einen gerichtlichen Vergleich, mit dem sich die
Beklagte verpflichtete (â��wirdâ��), auf den (am selben Tag gestellten)
Ã�berprÃ¼fungsantrag des KlÃ¤gers ihre Entscheidung Ã¼ber den Arbeitsunfall
(u.a.) am 27.12.2012 nochmals zu Ã¼berprÃ¼fen und hierÃ¼ber eine
rechtsmittelfÃ¤hige Entscheidung im Rahmen des Â§ 44 Zehntes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB X) zu treffen, wobei sich die Beteiligten darÃ¼ber einig
waren, â��dass LeistungsansprÃ¼che auch seit 2013 weiterhin Gegenstand der
Ã�berprÃ¼fungsbescheide sein kÃ¶nnenâ��.

Mit Bescheid vom 30.05.2017 lehnte die Beklagte sodann die RÃ¼cknahme des
Bescheides vom 29.01.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
14.05.2013 nach Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X ab. Eine Ã�berprÃ¼fung des
Sachverhaltes habe ergeben, dass bei Erlass des Bescheides vom 29.01.2013 das
Recht nicht unrichtig angewandt worden und namentlich die GewÃ¤hrung von
Verletztengeld weiter abzulehnen sei. Im Rahmen der Ã¤rztlichen Untersuchungen
hÃ¤tten sich weder sonographisch noch rÃ¶ntgenologisch VerÃ¤nderungen im
Bereich der Adduktoren objektivieren lassen, noch habe Frau W den
Geschehensablauf bestÃ¤tigt, sodass ein fÃ¼r eine Adduktorenverletzung
adÃ¤quater Unfallhergang nicht nachzuweisen sei. Auch hÃ¤tten sich weiterhin
keinerlei Hinweise ergeben, anhand derer sich eine ArbeitsunfÃ¤higkeit habe
objektivieren lassen.
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Den hiergegen erhobenen Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid
vom 22.08.2017 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Hierin wies sie (u.a.) darauf hin, dass
der KlÃ¤ger seit 27.02.1996 bei ihr als Handelsvertreter mit der
HÃ¶chstversicherungssumme freiwillig versichert sei. Seit dem Beginn der
freiwilligen Versicherung habe er bereits Ã¼ber 100 UnfÃ¤lle als zu
entschÃ¤digende VersicherungsfÃ¤lle angezeigt, die sich â�� den Meldungen
entsprechend â�� alle auf dem Weg von und zu Hausbesuchen im Rahmen seiner
TÃ¤tigkeit als Handelsvertreter zugetragen haben sollen und als Unfallhergang stets
ein Ausrutschen, ein Sturz oder ein Umknicken mit dem rechten oberen
Sprunggelenk angegeben worden sei. Zur Bescheinigung von ArbeitsunfÃ¤higkeit
wegen der gemeldeten Ereignisse habe er sich bei 43 verschiedenen
DurchgangsÃ¤rzten in einem Umkreis bis zu 100 km von seinem Wohnort
vorgestellt. Die durchschnittliche Dauer der attestierten ArbeitsunfÃ¤higkeit habe
20 Tage betragen. Im Ã�brigen habe die Ã�berprÃ¼fung des Bescheides vom
29.01.2013 nach Â§ 44 SGB X ergeben, dass weder das Unfallereignis noch ein
entsprechender KÃ¶rperschaden bzw. eine objektivierbare ArbeitsunfÃ¤higkeit im
erforderlichen Beweisgrad nachzuweisen seien, weshalb weder ein Arbeitsunfall
anzuerkennen noch Verletztengeld zu zahlen sei.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 18.09.2017 Klage beim SG erhoben und geltend
gemacht, dass er am 27.12.2012 einen Arbeitsunfall erlitten habe und seitens der
Ã�rzte des C-Krankenhauses M bis einschlieÃ�lich 15.01.2013 ArbeitsunfÃ¤higkeit
angenommen worden sei. Die Beklagte hat auf ihren bisherigen Vortrag und auf
einen Eilbeschluss des 2. Senats des LSG Baden-WÃ¼rttemberg vom 18.12.2012 (L
2 U 4462/12 ER-B), in dem die Auszahlung von Verletztengeld nach einem vom
KlÃ¤ger geltend gemachten (anderen) Arbeitsunfall streitig war, verwiesen. Der
2.Â Senat fÃ¼hrte im genannten Beschluss u.a. aus, dass er â��angesichts der â��
im echten Wortsinne â��Â unglaublichen Anzahl von ArbeitsunfÃ¤llen des
Antragstellers ganz grundsÃ¤tzlich davon Ã¼berzeugt sei, dass hier schlicht etwas
nicht stimmen kÃ¶nne.â�� Angesichts der groÃ�en Zahl von ArbeitsunfÃ¤llen liege
die Vermutung auf der Hand, dass es sich um ein â��GeschÃ¤ftsmodell der
besonderen Artâ�� handele, in welchem regelmÃ¤Ã�ig Ã¼ber Jahre Einnahmen aus
Verletztengeld erzielt werden sollen.Â 

Mit Urteil vom 27.07.2020 hat das SG die Klage abgewiesen. Ob der KlÃ¤ger im Hof
der Frau W oder auf der Treppe ausgerutscht sei, kÃ¶nne letztlich offenbleiben, da
es bereits am Vollbeweis fÃ¼r einen Gesundheitserstschaden fehle. Abgesehen
davon, dass es verwundere, dass der KlÃ¤ger nach dem geltend gemachten
Unfallereignis in V nicht einen Ã¶rtlich nÃ¤heren D-Arzt aufgesucht habe, habe E
zwar eine Adduktorenzerrung rechts diagnostiziert, sich dabei aber im Wesentlichen
nur auf die Schmerzangaben des KlÃ¤gers gestÃ¼tzt. Eine verhÃ¤rtete Muskulatur
sei sehr unspezifisch und auÃ�erdem beeinflussbar. Eine apparative Untersuchung
sei nicht durchgefÃ¼hrt worden. Im dann am 29.12.2012 aufgesuchten C-
Krankenhaus M sei die Diagnose des E lediglich Ã¼bernommen worden. AuÃ�erdem
hÃ¤tten die dort durchgefÃ¼hrten Untersuchungen letztlich erneut wieder nur eine
(subjektive) Druckschmerzhaftigkeit entlang der Adduktoren ergeben. Die
durchgefÃ¼hrte Sonographie des rechten Oberschenkels und die
RÃ¶ntgenuntersuchung des Beckens hÃ¤tten keine GesundheitsstÃ¶rungen
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ergeben, die mit dem Ereignis vom 27.12.2012 in Zusammenhang stehen
kÃ¶nnten. Auch die am 16.01.2013 durchgefÃ¼hrte MRT-Untersuchung sei
unauffÃ¤llig gewesen. Letztlich sei in dem Befundbericht der Ã�rzte des C-
Krankenhauses M vom 23.01.2013 (nach Untersuchung am 16.03.2013) nur noch
eine â��fraglicheâ�� Adduktorenzerrung diagnostiziert worden. Der erforderliche
Vollbeweis fÃ¼r die Adduktorenzerrung fehle daher. Der immer wieder angegebene
Druckschmerz stelle, selbst wenn er vorgelegen haben sollte, keinen
Gesundheitserstschaden dar (Hinweis auf LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom
16.01.2013, L 6 U 2874/12, in juris). Hinsichtlich des geltend gemacht
Zinsanspruchs kÃ¶nne offenbleiben, ob die Klage insoweit schon unzulÃ¤ssig sei,
denn jedenfalls bestehe ein derartiger Anspruch mangels Arbeitsunfalls und
entsprechendem Verletztengeldanspruch nicht.

Gegen das â�� seinem ProzessbevollmÃ¤chtigten am 24.08.2020 zugestellte â��
Urteil hat der KlÃ¤ger am 23.09.2020 Berufung eingelegt und geltend gemacht,
dass das SG zu Unrecht einen berufsbedingten Gesundheitsschaden verneint habe.
Dieser sei vielmehr im Vollbeweis gesichert. Er habe zunÃ¤chst seinen
â��Hausarztâ�� E â�� dieser sei gleichzeitig auch D-Arzt â�� aufgesucht, der eine
Adduktorenzerrung rechts diagnostiziert habe, die am 29.12.2012 auch von den
Ã�rzten des C-Krankenhauses M bestÃ¤tigt worden sei. Die Vorlage der Ã¤rztlichen
Unterlagen genÃ¼ge bereits, um den Vollbeweis eines Gesundheitsschadens zu
fÃ¼hren. Auch habe die Zeugin W das Unfallereignis bestÃ¤tigt. Das SG habe
fehlerhaft damit argumentiert, dass deshalb nicht unerhebliche Zweifel an der
durchgangsÃ¤rztlich festgestellten Diagnose einer Adduktorenzerrung bestÃ¼nden,
weil die spÃ¤ter am 16.01.2013 durchgefÃ¼hrte MRT-Untersuchung keinen Hinweis
auf eine strukturelle LÃ¤sion im Bereich der Adduktoren rechts ergeben habe und
auch schon die zuvor durchgefÃ¼hrte Sonographie des rechten Oberschenkels und
die RÃ¶ntgenuntersuchung des Beckens keine GesundheitsstÃ¶rungen ergeben
habe. Das SG habe verkannt, dass sonographisch und rÃ¶ntgenologisch lediglich
ein Muskelfaserabriss diagnostiziert werden kÃ¶nne, nicht jedoch eine Zerrung der
Adduktoren. Es habe rechtsfehlerhaft seine laienhafte Wertung zugrunde gelegt,
ohne den Sachverhalt durch einen medizinischen SachverstÃ¤ndigen aufklÃ¤ren zu
lassen. Am 16.01.2013 sei dann bei der MRT-Untersuchung des Oberschenkels
nichts mehr zu erkennen gewesen, da die Zerrung bis dahin schon wieder verheilt
gewesen sei. Auch nicht richtig und rechtsfehlerhaft sei die Annahme des SG, dass
ein dauerhafter Druckschmerz, wie er ihn damals gehabt habe, fÃ¼r sich keinen
Gesundheitsschaden darstelle.

Der KlÃ¤ger beantragt (sinngemÃ¤Ã�),

das Urteil des Sozialgerichts Heilbronn vom 27.07.2020 abzuÃ¤ndern und den
Bescheid vom 30.05.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
22.08.2017 aufzuheben sowie die Beklagte zu verurteilen, den Bescheid vom
29.01.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013
zurÃ¼ckzunehmen und das Ereignis vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall
anzuerkennen sowie ihm fÃ¼r die Zeit vom 27.12.2012 bis einschlieÃ�lich
15.01.2013 Verletztengeld in gesetzlicher HÃ¶he zu gewÃ¤hren.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtenen Entscheidungen fÃ¼r zutreffend. Zwar lasse sich nicht
automatisch wegen der Anzahl der zuvor vom KlÃ¤ger angezeigten Ereignisse ein
Arbeitsunfall ausschlieÃ�en. Dies bedeute jedoch nicht, dass die auÃ�erordentliche
Anzahl der zuvor gemeldeten Sturzereignisse und Verletzungsmuster fÃ¼r die
Beurteilung des Beweiswertes der Beschwerdeschilderungen des KlÃ¤gers
anlÃ¤sslich seiner beiden ambulanten Vorstellungen am 27.12.2012 und
29.12.2012 vÃ¶llig auÃ�er Betracht zu bleiben hÃ¤tten. Im Zusammenspiel mit dem
fehlenden Nachweis eines strukturellen Schadens an den Adduktoren des rechten
Oberschenkels ergÃ¤ben sich deutliche Zweifel am Eintritt eines
Gesundheitserstschadens.

Die Beteiligten haben auf die DurchfÃ¼hrung einer mÃ¼ndlichen Verhandlung
verzichtet.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten
wird auf die Verwaltungsakten der Beklagten, die Prozessakten erster und zweiter
Instanz sowie die Prozessakten der Verfahren S 13 U 1896/13, L 6 U 3101/16 und L
9 U 2583/17 verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die gemÃ¤Ã� Â§Â 151 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) form- und
fristgerecht eingelegte und gemÃ¤Ã� den Â§Â§Â 143, 144 SGG statthafte Berufung
des KlÃ¤gers, Ã¼ber die der Senat mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung gem. Â§ 124 Abs. 2 SGG entscheidet, ist zulÃ¤ssig und
teilweise begrÃ¼ndet.

Gegenstand des Rechtsstreits ist der Bescheid vom 30.05.2017 in der Gestalt (Â§ 95
SGG) des Widerspruchsbescheides vom 22.08.2017, mit dem die Beklagte den
Antrag des KlÃ¤gers vom 26.04.2017 â�� entsprechend dem gerichtlichen Vergleich
vom selben Tage im Verfahren L 6 U 3101/16 â�� auf Ã�berprÃ¼fung des
Bescheids vom 29.01.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013
nach Â§ 44 SGB X hinsichtlich der dort abgelehnten Anerkennung des Ereignisses
vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall sowie der dortigen Ablehnung der GewÃ¤hrung
von Verletztengeld, ablehnte. Beides, namentlich auch die Ablehnung von
Verletztengeld (bereits dem Grunde nach) war Regelungsgegenstand des
Ursprungsbescheids vom 29.01.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
14.05.2013, wovon die Beteiligten zu Recht im Rahmen ihres im Verfahren L 6 U
3101/16 geschlossenen Vergleichs ausgingen. Denn die Beklagte lehnte â��
entgegen der Auffassung des SG im Gerichtsbescheid vom 29.06.2016 (S 13 U
1896/13) â�� im Bescheid vom 29.01.2013 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013 konkret die GewÃ¤hrung von
Verletztengeld und nicht nur pauschal EntschÃ¤digungsleistungen ab. Zwar
geschah dies nicht bereits ausdrÃ¼cklich im VerfÃ¼gungssatz des Bescheides vom
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29.01.2013, da sie darin lediglich die Anerkennung des Ereignisses vom 27.12.2012
als Arbeitsunfall ausdrÃ¼cklich ablehnte und im Ã�brigen allgemein und pauschal
einen Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung verneinte.
Im Rahmen der BegrÃ¼ndung des Bescheids prÃ¼fte sie jedoch die
Voraussetzungen fÃ¼r einen Anspruch auf Verletztengeld, lehnte diesen
ausdrÃ¼cklich ab und konkretisierte damit auch die im VerfÃ¼gungssatz
ausgesprochene allgemeine Leistungsablehnung i.S. einer entsprechenden
regelnden Entscheidung.

Unter Zugrundelegung dessen hÃ¤tte das SG die zulÃ¤ssige und als kombinierte
Anfechtungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4
i.V.m. Â§ 56 SGG) statthafte (vgl. dazu Bundessozialgericht â�� BSG -, Urteil vom
20.01.2021, B 13 R 13/19 R, zitiert â�� wie alle nachfolgenden hÃ¶chstrichterlichen
Entscheidungen â�� nach juris), auf die Anerkennung des Ereignisses vom
27.12.2012 als Arbeitsunfall (s. dazu BSG, Urteil vom 15.05.2012, B 2 U 8/11 R) und
die GewÃ¤hrung von Verletztengeld fÃ¼r die Zeit vom 27.12.2012 bis
einschlieÃ�lich 15.01.2013 unter RÃ¼cknahme des bestandskrÃ¤ftig gewordenen
Bescheids vom 29.01.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013
gerichtete Klage nicht in vollem Umfang abweisen dÃ¼rfen. Denn es ist zu
beanstanden, dass es die Beklagte mit Bescheid vom 30.05.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22.08.2017 ablehnte, aus Anlass des
Ã�berprÃ¼fungsantrags des KlÃ¤gers ihren Bescheid vom 29.01.2013 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013 zu Ã¤ndern. Denn der KlÃ¤ger hat
darauf und auf die Anerkennung des Ereignisses vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall
sowie die GewÃ¤hrung von Verletztengeld fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2013 bis
einschlieÃ�lich 08.01.2013 Anspruch. Insoweit ist der Bescheid vom 29.01.2013 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013 rechtswidrig und verletzt den
KlÃ¤ger in seinen Rechten, sodass das angefochtene Urteil in diesem Umfang im
Rahmen des Berufungsantrags des KlÃ¤gers abzuÃ¤ndern ist. Soweit der KlÃ¤ger
darÃ¼ber hinausgehend mit seinem Rechtsmittel die GewÃ¤hrung von
Verletztengeld bereits fÃ¼r die Zeit ab dem 27.12.2012 und Ã¼ber den 08.01.2013
hinaus begehrt hat, hat das SG die Klage insoweit indes im Ergebnis zu Recht
abgewiesen, sodass die diesbezÃ¼gliche Berufung in der Sache keinen Erfolg hat.
Soweit der KlÃ¤ger im erstinstanzlichen Verfahren noch erfolglos die Zahlung von
â��Verzugszinsenâ�� auf das von ihm bezifferte Verletztengeld begehrt und
worÃ¼ber das SG klageabweisend entschieden hat, hat er daran im
Rechtsmittelverfahren zuletzt (zu Recht) nicht mehr festgehalten, sodass der Senat
darÃ¼ber nicht (mehr) zu entscheiden hat.

Rechtsgrundlage des klÃ¤gerischen Begehrens auf RÃ¼cknahme des Bescheides
vom 29.01.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013 ist Â§
44 SGBÂ X. Nach Abs. 1 Satz 1 der Regelung ist ein Verwaltungsakt, auch nachdem
er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit
zurÃ¼ckzunehmen, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei seinem Erlass das
Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist,
der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht
erbracht worden sind. Im Ã�brigen â�� so Abs. 2 Satz 1 â�� ist ein rechtswidriger
begÃ¼nstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist,
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ganz oder teilweise mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft zurÃ¼ckzunehmen. Er kann auch
fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckgenommen werden (Abs. 2 Satz 2), wobei eine
solche Entscheidung im Ermessen der Verwaltung steht. Nach Â§ 44 Abs. 4 SGB X
werden Sozialleistungen nach den Vorschriften der besonderen Teile dieses
Gesetzbuches lÃ¤ngstens fÃ¼r einen Zeitraum bis zu vier Jahren vor der
RÃ¼cknahme erbracht, wenn ein Verwaltungsakt mit Wirkung fÃ¼r die
Vergangenheit zurÃ¼ckgenommen worden ist (Satz 1). Dabei wird der Zeitpunkt
der RÃ¼cknahme von Beginn des Jahres an gerechnet, in dem der Verwaltungsakt
zurÃ¼ckgenommen wird (Satz 2). Erfolgt die RÃ¼cknahme â�� wie vorliegend â��
auf Antrag, tritt bei der Berechnung des Zeitraumes, fÃ¼r den rÃ¼ckwirkend
Leistungen zu erbringen sind, anstelle der RÃ¼cknahme der Antrag (Satz 3).

Im vorliegenden Fall findet insgesamt Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X Anwendung. Zwar
wendet sich der KlÃ¤ger nicht nur gegen die Versagung von Sozialleistungen â��
hier die Zahlung von Verletztengeld -, sondern auch gegen die Ablehnung der
Anerkennung des Ereignisses vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall, was keine
Sozialleistung darstellt. Allerdings ist zum einen das Vorliegen eines Arbeitsunfalls
Voraussetzung fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Verletztengeld. Zum anderen geht es
auch bei der Anerkennung eines Arbeitsunfalls letztendlich in der Regel doch
(mittelbar) â�� und vorliegend sogar ausdrÃ¼cklich â�� um LeistungsansprÃ¼che.
Dabei ist im Anwendungsbereich des Abs.Â 1 eine gebundene Entscheidung Ã¼ber
die Korrektur mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit zu treffen, wÃ¤hrend der
BehÃ¶rde im Anwendungsbereich des Abs.Â 2 insoweit, was die Vergangenheit
anbelangt, ein Ermessensspielraum zusteht. Dadurch wÃ¼rde der die Anerkennung
eines Arbeitsunfalls begehrende potentielle LeistungsempfÃ¤nger â�� was die
RÃ¼cknahme des bestandskrÃ¤ftigen Bescheides fÃ¼r die Vergangenheit
anbelangtÂ â�� schlechter gestellt, als wenn es unmittelbar um konkrete
LeistungsansprÃ¼che ginge. Ein Grund fÃ¼r diese unterschiedliche Behandlung
von schlussendlich doch sozialleistungsbezogenen Ã�berprÃ¼fungsverfahren ist
nicht ersichtlich und wÃ¤re gerade in der vorliegenden Fallkonstellation vÃ¶llig
sinnwidrig (siehe hierzu Senatsentscheidungen vom 17.12.2015, L 10 U 1502/14,
und vom 21.06.2018, LÂ 10 U 2893/16).

Die Voraussetzungen des Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X sind auch teilweise erfÃ¼llt.
Denn im nach der gesetzlichen Regelung allein maÃ�gebenden Zeitpunkt des
Erlasses des zur Ã�berprÃ¼fung stehenden Bescheides â�� hier also des
Widerspruchsbescheides vom 14.05.2013 â�� lagen sowohl die Voraussetzungen
fÃ¼r die Anerkennung des Ereignisses vom 27.12.2012 als Arbeitsunfall als auch
fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Verletztengeld bis einschlieÃ�lich 08.01.2013 vor, wobei
indes eine rÃ¼ckwirkende Erbringung von Verletztengeld vorliegend fÃ¼r die Zeit
vom 27.12. bis einschlieÃ�lich 31.12.2012 wegen Â§ 44 Abs. 4 SGB X materiell
ausgeschlossen ist (wird noch ausgefÃ¼hrt).

GemÃ¤Ã� Â§Â 8 Abs.Â 1 SatzÂ 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGBÂ VII) sind
ArbeitsunfÃ¤lle UnfÃ¤lle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz
nach den Â§Â§Â 2, 3 oder 6 SGBÂ VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit (versicherte
TÃ¤tigkeit). FÃ¼r das Vorliegen eines Arbeitsunfalls i.S. des Â§Â 8 Abs.Â 1 SatzÂ 2
SGBÂ VII (zeitlich begrenztes, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkendes Ereignis,
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das zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod fÃ¼hrt) ist erforderlich (hierzu und
zum Nachfolgenden BSG, Urteil vom 12.04.2005, B 2 U 5/04 R), dass das Verhalten
des Versicherten zur Zeit des Unfalls der versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen ist. Es
muss eine sachliche Verbindung mit der im Gesetz genannten versicherten
TÃ¤tigkeit bestehen, der innere bzw. sachliche Zusammenhang, der es rechtfertigt,
das betreffende Verhalten der versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen. Der innere
Zusammenhang ist wertend zu ermitteln, indem untersucht wird, ob die jeweilige
Verrichtung innerhalb der Grenze liegt, bis zu welcher der Versicherungsschutz in
der gesetzlichen Unfallversicherung reicht. Entscheidend fÃ¼r die Beurteilung, ob
eine bestimmte Handlung in einem solchen rechtlich wesentlichen inneren
Zusammenhang mit dem Kernbereich der versicherten TÃ¤tigkeit steht, ist die
Gesamtheit aller tatsÃ¤chlichen UmstÃ¤nde des Einzelfalls. Innerhalb dieser
Wertung stehen bei der Frage, ob der Versicherte zur Zeit des Unfalls eine
versicherte TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt hat, Ã�berlegungen nach dem Zweck des
Handelns mit im Vordergrund. MaÃ�geblich ist die Handlungstendenz des VersiÂ-
cherten.

Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung mÃ¼ssen im Unfallversicherungsrecht die
anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen, nÃ¤mlich die versicherte TÃ¤tigkeit, die
schÃ¤digende Einwirkung (Arbeitsunfall bzw. Berufskrankheit) und die als
Unfallfolge geltend gemachte GesundheitsstÃ¶rung erwiesen sein, d.h. bei
vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des Gesamtergebnisses des Verfahrens muss der volle
Beweis fÃ¼r das Vorliegen der genannten Tatsachen als erbracht angesehen
werden kÃ¶nnen (vgl. u.a. BSG, Urteil vom 30.04.1985, 2 RU 43/84). Dies gilt auch
fÃ¼r den inneren Zusammenhang und damit die Handlungstendenz (BSG, a.a.O.).
Hingegen genÃ¼gt hinsichtlich des ursÃ¤chlichen Zusammenhangs zwischen der
versicherten TÃ¤tigkeit und der schÃ¤digenden Einwirkung
(haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) sowie der schÃ¤digenden Einwirkung und der
Erkrankung (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit (vgl. BSG, Urteil vom 30.04.1985, 2Â RU 24/84).

Der Senat ist davon Ã¼berzeugt, dass der KlÃ¤ger am 27.12.2012 einen
Arbeitsunfall erlitt, als er nach dem â��AkquisegesprÃ¤châ�� bei Frau W, im
Rahmen dessen er ihr Luftbildaufnahmen als Teil seiner bei der Beklagten
versicherten TÃ¤tigkeit angeboten hatte, gegen 14.00 Uhr auf dem Weg vom Haus
zu seinem Pkw auf nassem Grund â�� noch auf dem GrundstÃ¼ck â�� ausrutschte.
Dies steht fÃ¼r den Senat fest, denn die entsprechenden Angaben des KlÃ¤gers
bestÃ¤tigte der Sohn der Frau W in seiner Auskunft vom 11.11.2013 (Bl. 34 VA) â��
wenn auch â��vom HÃ¶rensagenâ�� seitens seiner betagten, seinerzeit
84-jÃ¤hrigen Mutter mit Demenzanzeichen â�� im Kern. Der Umstand, dass der
Sohn darÃ¼ber hinaus den Geschehensablauf dahingehend konkretisierte, dass der
KlÃ¤ger auf dem Treppenabsatz ausrutschte und infolgedessen mit dem GesÃ¤Ã�
auf dem oberen Teil der Treppe aufkam, macht die Angaben des KlÃ¤gers nicht
unglaubhaft; auch einen Widerspruch zu den Angaben des KlÃ¤gers vermag der
Senat nicht zu erkennen, nachdem der KlÃ¤ger lediglich unspezifisch angab, â��im
Hofâ�� ausgerutscht zu sein. Inwiefern dem die Auskunft des Sohnes der Frau W
entgegenstehen sollte, erschlieÃ�t sich dem Senat nicht. Im Gegenteil, Herr W
schilderte Ort (auf dem GrundstÃ¼ck), Zeit (â��zwischen 14 und 15 Uhrâ��) und
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Anlass des Ereignisses (â��Luftbilder zu sehr hohen Preisen verkaufenâ��) sowie
das â��Ausrutschenâ�� in Ã�bereinstimmung mit dem KlÃ¤ger. Irgendwelche
Zweifel an diesen Angaben des Herrn W â�� die die Beklagte im Bescheid vom
29.01.2013 gar der Mutter zuschrieb â�� Ã¤uÃ�erte selbst die Beklagte nicht,
sondern griff darauf vielmehr ausdrÃ¼cklich zurÃ¼ck.

DemgemÃ¤Ã� legt der Senat seiner Beurteilung auch diesen, die Angaben des
KlÃ¤gers konkretisierenden Geschehensablauf (Ausrutschen mit dem rechten Bein
auf nassem Grund und infolgedessen Niedergehen auf das GesÃ¤Ã�) zu Grunde, der
zur Ã�berzeugung des Senats â�� entgegen dem SG â�� auch zu einem
Gesundheitserstschaden fÃ¼hrte. Dies stÃ¼tzt der Senat auf den D-Arzt-Bericht
des E vom Unfalltag. Danach bestand beim KlÃ¤ger eine sehr druckschmerzhafte,
verhÃ¤rtete Muskulatur der Oberschenkelinnenseite rechts von der Leiste
ausgehend bis zur Oberschenkelmitte (Adduktoren) â�� wenn auch ohne tastbare
Delle -, was E als Adduktorenzerrung (vgl. S76.2 ICD-10: â��Verletzung von Muskeln
und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkelsâ��) rechts diagnostizierte.
Auch E1 bestÃ¤tigte im Ã�brigen am 29.12.2012 (Bl. 19 VA) â�� und auch noch bei
der Untersuchung am 07.01.2013 (Bl. 41 VA) â�� diese Diagnose und verordnete
eine KÃ¼hlung, Schonung und eine Novalgineinnahme. Dem Umstand, dass er die
Diagnose spÃ¤ter in seinem Befundbericht vom 23.01.2013 (Bl. 50 VA) â��
nachdem er die Zerrung im Anschluss an die Untersuchung vom 09.01.2013 noch
als â��stattgehabtâ�� bezeichnet hatte (s. Befundbericht vom 15.01.2013, Bl. 42
VA) â�� relativierte (â��fraglicheâ��) und zwar nachdem ihm die Beklagte
â��ausfÃ¼hrliche Unterlagenâ�� (s. Bl. 50 VA) hatte zukommen lassen und ihn um
â��kritische PrÃ¼fungâ�� bei â��erheblichen Zweifelnâ�� (s. Bl. 32 VA) gebeten
hatte, misst der Senat keine entscheidende Bedeutung bei, denn dies Ã¤ndert
nichts an dem zeitlich unmittelbar nach dem Ereignis erhobenen Befund (s.o.). Dass
der KlÃ¤ger zum Zeitpunkt der Untersuchung am 16.01.2013 keine relevanten
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen mehr hatte, steht auÃ�er Frage. Er nahm seine
berufliche TÃ¤tigkeit an diesem Tag ja auch wieder auf.

Ob â�� wie vom SG und der Beklagten verneint â�� reine (subjektive)
Schmerzangaben ausreichen, um einen Gesundheitserstschaden im Vollbeweis zu
belegen, bedarf vorliegend keiner ErÃ¶rterung. Denn ein solcher Fall steht hier gar
nicht in Rede. E beschrieb nÃ¤mlich nicht ausschlieÃ�lich subjektive
(Schmerz-)Angaben des KlÃ¤gers, sondern dokumentierte einen auffÃ¤lligen
klinischen Befund in Gestalt einer (druckschmerzhaften) verhÃ¤rteten Muskulatur
der Oberschenkelinnenseite rechts von der Leiste ausgehend bis zur
Oberschenkelmitte, was er â�� wie spÃ¤ter (zumindest zunÃ¤chst) auch E1
â��Â als behandlungsbedÃ¼rftige Adduktorenzerrung einordnete und was er auf
Nachfrage der Beklagten am 07.01.2013 ausdrÃ¼cklich bestÃ¤tigte (s. Bl. 25 VA).

Eine derartige behandlungsbedÃ¼rftige und regelwidrige Adduktorenzerrung rechts
im Bereich der Oberschenkelinnenseite von der Leiste ausgehend bis zur
Oberschenkelmitte mit (schmerzhafter) MuskelverhÃ¤rtung stellt rechtlich einen
Gesundheits(erst)schaden dar.

Soweit das SG lediglich spekuliert hat, eine MuskulaturverhÃ¤rtung sei (allgemein)
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â��leicht beeinflussbarâ��, kann offenbleiben, ob dies zutrifft, denn konkrete
Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass der namentlich von E erhobene objektiv-klinische
Befund in Zweifel gezogen werden mÃ¼sste, sind â�� was schon aus den obigen
AusfÃ¼hrungen folgt â�� nicht ersichtlich.

SchlieÃ�lich fÃ¼hrt auch der Umstand, dass weder sonographisch noch
rÃ¶ntgenologisch und auch nicht mittels der durchgefÃ¼hrten MRT-Untersuchung
(weitere) krankhafte Befunde dokumentiert wurden, zu keiner anderen Bewertung.
Ohnehin erachtete auch E1 die Verletzung am Tag der MRT der Sache nach fÃ¼r
ausgeheilt.

Nachdem keiner der vorliegend mit der Angelegenheit befassten Ã�rzte eine
naturwissenschaftliche Eignung des beschriebenen Unfallhergangs, eine derartige
StÃ¶rung hervorzurufen, in Zweifel zog und die Beklagte dem Entgegenstehendes
auch nicht konkret anfÃ¼hrte, geht der Senat auch davon aus, dass das
Ausrutschen des KlÃ¤gers mit der rechten unteren ExtremitÃ¤t zu dem
PrimÃ¤rschaden fÃ¼hrte.

Das Ereignis vom 27.12.2012 stellt mithin einen Arbeitsunfall dar.

Allerdings liegen die unfallversicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
GewÃ¤hrung von Verletztengeld zur Ã�berzeugung des Senats lediglich vom
27.12.2012 (Tag der erstmaligen Ã¤rztlichen Feststellung von ArbeitsunfÃ¤higkeit)
bis einschlieÃ�lich 08.01.2013 vor, wobei der KlÃ¤ger wegen der Regelung des Â§
44 Abs. 4 SGB X die Zahlung von Verletztengeld lediglich vom 01.01.2013
beginnend mit Erfolg beanspruchen kann.

Nach Â§ 45 Abs. 1 SGB VII wird Verletztengeld insbesondere erbracht, wenn ein
Versicherter infolge eines Versicherungsfalles arbeitsunfÃ¤hig ist, unmittelbar vor
Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit Anspruch auf Arbeitseinkommen hatte und kein
Beendigungstatbestand im Sinne des Â§ 46 Abs. 3 SGB VIIÂ vorliegt. AuÃ�erdem
besteht nach Â§ 45 Abs. 2 SGB VII unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch
auf sogenanntes Ã�bergangs-Verletztengeld, wenn Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben erforderlich sind. Nach Â§Â 46 Abs. 1 Alt. 1 SGB VII wird Verletztengeld
von dem Tag an gezahlt, ab dem die ArbeitsunfÃ¤higkeit Ã¤rztlich festgestellt wird.
Dabei erfordert auch eine unfallbedingte ArbeitsunfÃ¤higkeit zum einen das
Vorliegen eines Gesundheitsschadens sowie eines hierfÃ¼r ursÃ¤chlichen
Unfallereignisses und zum anderen einen Kausalzusammenhang zwischen der durch
den Unfall verursachten GesundheitsstÃ¶rung und einer eingetretenen
ArbeitsunfÃ¤higkeit. Auch fÃ¼r diesen ursÃ¤chlichen Zusammenhang gilt die â��
bereits oben dargestellte â�� Theorie der wesentlichen Bedingung mit der
PrÃ¼fung des naturwissenschaftlichen Ursachenzusammenhangs im ersten Schritt
und der PrÃ¼fung in einem zweiten, wertenden Schritt, ob das versicherte
Unfallereignis fÃ¼r die ArbeitsunfÃ¤higkeit wesentlich war (s. Senatsurteil vom
23.04.2015, L 10 U 495/14).

ArbeitsunfÃ¤higkeit infolge eines Versicherungsfalles liegt â�� nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung (s. u.a. BSG, Urteil vom 30.10.2007, B 2 U 31/06 R, juris) â��
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anknÃ¼pfend an die Rechtsprechung zum Begriff der ArbeitsunfÃ¤higkeit in der
gesetzlichen Krankenversicherung vor, wenn ein Versicherter auf Grund der Folgen
eines Versicherungsfalles nicht in der Lage ist, seiner zuletzt ausgeÃ¼bten oder
einer gleich oder Ã¤hnlich gearteten TÃ¤tigkeit nachzugehen (vgl. zur stÃ¤ndigen
Rechtsprechung in der gesetzlichen Krankenversicherung nur BSG, Urteil vom
30.05.1967,
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